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Grinliberale Partei Schweiz
Monbijoustrasse 30, 3011 Bern

Eidgendssisches Departement fir Umwelt, Verkehr und Kommunikation
Bundesamt flir Kommunikation
3003 Bern

Per E-Mail an: tp-secretariatlbakom.admin.ch

22. Marz 2022
Thr Kontakt: Ahmet Kut, Co-Generalsekretdr, Tel. +41 31 311 33 03, E-Mail:
schweiz@grunliberale.ch

Stellungnahme der Griinliberalen zur Revision der Verordnung iiber
Fernmeldedienste (Anpassung der Grundversorgungsbestimmungen)

Sehr geehrte Frau Bundesratin
Sehr geehrte Damen und Herren

Wir bedanken uns fiir die Vorlage und den erla&uternden Bericht zur Revision
der Verordnung iber Fernmeldedienste (Anpassung der Grundversorgungsbestim-
mungen) und nehmen dazu wie folgt Stellung:

Die Grinliberalen unterstiitzen eine Anpassung der Internetgeschwindigkeit
auf 80 Mbit/s, sofern die Prinzipien der Subsidiaritdt und der Technologie-
neutralitdt bei der Umsetzung sichergestellt sind. Wichtig ist, dass durch
die Grundversorgungskonzession nicht bestehende Investitionen konkurren-
ziert werden.

Prinzip der Subsidiaritat

Das vom Bundesrat in der Verordnungsanpassung pradzisierte Prinzip der Sub-
sidiaritat (vgl. Art. 14b E-FDV) ist zentral und richtig. Konkret bedeutet
dies, dass da kein Grundversorgungsangebot vorgesehen ist resp. von der
Konzessiondrin bereitgestellt werden muss, wo der Markt bereits eine Alter-
native bietet. Die Grundversorgungskonzessiondrin soll in diesem Fall nicht
nur auf die Erbringung des Zugangsdienstes verzichten, sondern ebenfalls
auf das Anbieten eines Vertrages zur Erbringung von Grundversorgungsleis-—
tungen. Nur so kann eine mehrfache Versorgung an prinzipiell unrentablen
Standorten verhindert werden.

Die Grinliberalen unterstiitzen das im Entwurf verankerte Subsidiaritats-
prinzip. Dieses soll verhindern, dass der bestehende Infrastrukturwettbe-
werb verzerrt wird und private Anbieter konkurrenziert werden.

Technologieneutralitat

Weiter zu begriissen ist auch die vorgesehene Technologieneutralit&t, welche
mit Art. 16 Abs. 1 E-FDV sichergestellt wird: Der Besteller hat bei einer
Ersterschliessung im Rahmen der Grundversorgung keinerlei Anspruch auf eine
bestimmte Technologie und es obliegt der Grundversorgungskonzessiondrin zu
bestimmen, welche technologische L&sung von ihr eingesetzt wird. Im Kontext
der Erstellung entsprechender Anschliisse sind auch die in Art. 18 E-FDV
vorgesehene Mindestvertragsdauer und Kostenbeteiligung zu begriissen.
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Die Griinliberalen unterstiitzen die im Entwurf verankerte Technologieneutra-
litat bei der Erschliessung mit den neuen Geschwindigkeiten. Auch die Mog-
lichkeit fir die Konzessionadrin, eine Mindestvertragsdauer und ggf. eine
Kostenbeteiligung des Endkunden vorzusehen, ist zu begriissen.

Wir danken Thnen fiir die Gelegenheit zur Stellungnahme und die Prifung un-
serer Anmerkungen. Beil Fragen stehen Ihnen die Unterzeichnenden sowie un-
sere zustédndigen Fraktionsmitglieder, Nationalr&tin Katja Christ und Natio-
nalratin Barbara Schaffner, gerne zur Verfiigung.

Mit freundlichen Griissen

Jurg Grossen Ahmet Kut
Parteiprasident Co-Generalsekretar

Seite 2 von 2




	Stellungnahme der Grünliberalen zur Revision der Verordnung über Fernmeldedienste (Anpassung der Grundversorgungsbestimmungen) 

